
Unterscheidung zwischen Lohn- und 
Einkommensteuer  
Nachfolgend wollen wir Sie über die begriffliche Unterscheidung zwischen 
Lohn- und Einkommensteuer informieren.  

Grundsätzlich gilt: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Pensionistinnen 
und Pensionisten zahlen Lohnsteuer; Selbständige zahlen Einkommensteuer. Die 
Lohnsteuer unterscheidet sich von der Einkommensteuer lediglich in ihrer Erhe-
bungsform. Der Steuertarif ist grundsätzlich gleich. Für Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer gibt es aber zusätzliche Absetzbeträge, besondere Steuerbefreiungen 
und Sonderbestimmungen für die Besteuerung bestimmter "Sonstiger Bezüge". 

Die Lohnsteuer hat jeder Arbeitgeber einzubehalten und bis zum 15. des Folgemo-
nats an das Finanzamt abzuführen. 

Die Einkommensteuer wird im Veranlagungsweg erhoben. Dazu ist eine Einkom-
mensteuererklärung beim Finanzamt abzugeben. Auf Grund dieser Erklärung wird 
die Einkommensteuer ermittelt und mit Einkommensteuerbescheid vorgeschrieben. 
Bei der Veranlagung werden auch die nichtselbständigen Einkünfte miteinbezo-
gen. Die von der Lohnverrechnung bereits einbehaltene Lohnsteuer wird auf die Ein-
kommensteuer angerechnet.  

Auch wenn nur nichtselbständige Einkünfte bezogen werden, kommt es in der Regel 
zu einer Einkommensteuerveranlagung 

	  


